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T 269/85 

Sachverhalt und Anträge 

Die am 24. Juni 1982 angemelaete, unter der 

NuiTuner 0 070 406 veröffentlichte europische patentanmel-

dung Nr. 82 105 537.3, fr die die Prioritt einer frlheren 

Anmeldung voin 25. Juni 1981 in Anspruch genommen wird, ist 

von der prfungsabtei1ung 090 durch Entscheidung vom 

11. Juli 1985 zurUckgewiesen worden. 

• 	DerEntscheidung lag der am 13. März 1985 eingegangene Pa- 

tentanspruch zugrunde. 

Die prUfungsabteilung begrUndet ihre Auffassung, daL das 

Verfahren nach dem patentanspruch zwar neu sei, jedoch na-

hegelegen habe, unter Hinweis auf die US-A- 2 258 242, die 

US-A- 2 500 813 sowie die US-A- 2 241 083, die alle demsel-

ben technischen Fachgebiet angehbrten. Es habe keiner er-

finderischen Tätigkeit bedurft, ausgehend von der US-A- 

2 258 242 zurn Gegenstand des Anspruchs zu gelangen, da zum 

einen der fUr das Verfahren wesentliche Gedanke "Ovalisie-

ren-Runabiegen" unci zum anderen die WandaickenvergröLerUflg 

des Ausgangsrohrs sowohi durch Biegen als auch durch axia-

les Aufstauchen bekannt gewesen seien. 

Gegen die ZurUckweisungsentscheiduflg hat die SeschwerdefUh-

rerin am 116 September 1985 unter gleichzeitiger Zahiung 

der GebUhr Beschwerde eingelegt und beantragt, die ange-

fochtene Entscheidung aufzuheben und das patent zu ertei-

len. Die schriftliche BegrUndung ist am 12. Oktober 1985 

eingegangen. Die BeschwerdefUhrerifl tritt der Wertung der 

Entgegenhaltungen in der &itscheidung entgegen und meint, 

das Verfahren nach dern patentanspruch sei durch den genann-

ten Stand der Technik nicht nahegelegt. 

02672 	 .../... 



2 	'T 269/85 

Einer Anregung der Beschwerdekammer folgend, hat die Be-

schwerdefhrerifl mit Schriftsatz vom 4. Februar 1987, em-
gegangen am 6. Februar 1987, einen neu gefaften Patentan-

spruch und eine neue Beschreibung sowie eine genderte Fi-

gur 2 der Zeichnung eingereicht. 

Der geltende patentanspruch lautet wie folgt: 

Hverfahren zum Herstellen eines Rohrleitungsschusses (1) 

mit wenigstens einem zwischen geraden Rohrabschnitten lie-

genden Krtbmner (a;b) und konstantem Aufjendurchmesser durch 

Biegen eines geraden Rohres (2), dessen ursprUnglich kon-

stante Wanddicke im Bereich des zu fertigenden KrUmmers vor 

dem Biegen vergrb1ert wird, dadurch gekennzeichnet, dat cier 

fUr den KrUmmer (a;b) vorgesehene Bereich des geraden Roh- 

res (2) in einer einen ovalen Querschnitt aufweisenden 

StauchhUlse (7:8) zu einem Rohrabschnitt (3:4) mit nach 

auen verdickter Wand sowie entsprechendem ovalem Quer-

schnitt mit in der Biegeebene verlaufender Hauptachse ge-

staucht und ansch1ieend in einem Rohrbiegewerkzeug aus 

hrbogenpatrize (11) und -matrize (12) durch Druck in 

Richtung der Hauptachse des ovalen Querschnitts zum Krmmer 

(a;b) mit einem den geraden Rohrabschnitten (c) entspre-

chenden AuEendurchznesser gebogen wird." 

Wegen des Wortlauts der ursprunglichen patentansprliche und 

der Beschreibung wird auf die VerbffentliChuflg 

Nr. 0 070 406 verwiesen. 

Ent.cheidungsgrflnde 

1. 	Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Igel 64 EPtJ; sie ist daher zulssig. 

0 
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Die im geltenden patentanspruch aufgeflihrten Merkmale sind 
in den ursrng1ichen Ansprflchen 1, 4, 6 und 8 sowie auf 
Seite 6, Zeilen 12 bis 24, der ursprUnglichen Beschreibung 
offenbart. Der Anspruch geht daher nicht Uber den Inhalt 
der Anmeldung in der ursprUnglich eingereichten Fassung 
hinaus (Artikel 123 (2) EPU). 

Der Oberbegriff des Anspruchs ist von dem durch die US-A- 
2 258 242 bekanntgewordenen verfahren zum Herstellen von 

1hr1eitungsschUssen mit wenigstens einem zwischen geraden 
Rohrabschnitten angeordneten KrUmmer hergeleitet. %ie die 
Prufung durch die Kammer ergeben hat, kommt dieses Verfah-
ren unter den aus den im Recherchenbericht und von aer Be-
schwerdefUhrerin genannten patentschri.ften bekannten Ver-
fahren dern Gegenstand des patentanspruchs am nchsten. So-
weit dessen Merkmale nach der US-A- 2 258 242 zum Stand der 
Technik gehbren, sind sie im Oberbegriff des patentan-
spruchs aufgefUhrt. 

Der Anspruch entspricht mithin auch der Regel 29(1)(a) 

EPU. 

Nach der Lehre der vorstehend genannten US-A- 2 258 242 
werden die WhrleitungsschUsse in der Weise hergestelit, 
dab ein gerades Rohr durcheine ZiehdUse und einen mit die-
ser zusarnmenwirkenden Dorn auf den gewunschten Durchmesser 
heruntergezogen und seine Wanddicke zugleich aurch axiales 
Verschieben des Dorns in dem oder den zu krthnmenden Berei-
chen vergrert wird. Zu diesem Zweck hat der Dorn Uber 

seine Lange unterachiedliche Durchinesser. Bei diesem Ver-
fahren muf somit das zum Herstellen des Schusses benutzte 
gerade Thhr Uber seine ganze Lange verformt werden; auch 
ist bei ihm nicht sichergestelit, dali der Aulien- und Innen-
durchmesser des oder der Krflmmer dem Aulien- und dem Innen-
durchinesser der geraden Rohrabschnitte entspricht. 
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Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, daB bekann-
te Verfabren dahingehend zu verbessern, daf die Quer-
schnittskontur des Krtnmers im wesentlichen jener der gera-
den Rohrabschnitte entspricht und daL die geraden Rohrab-. 
schnitte nicht verformt zu werden brauchen, d.h., daIs das 
geracle Rohr nicht aut ganzer Lange gezogen werden muL. 

D.iese Aufgabe wird zur fiberzeugung der Kammer durch cias im 
Patentanspruch angegebene Verfahren gelbst. 

Dieses Verfahren geht, wie aus den AusfUhrungen im Kapi-
tel 2 folgt, aus keiner der in Betracht zu ziehenden Pa-
tentschriften ale bekannt hervor. Es ist deshaib diesem 
Stand der Technik gegen1ber neu. 

Die Prilfung, ob daB Verfahren durch die genannten Veröf-
fentlichungen nahegelegt jet, ergibt folgendes: 

7.1 Wie schon erwhnt, wird bei dem Verfahren nach der US-A- 
2 258 242 nach den Herunterziehen ace geraden Rohres des-

sen Wancidicke in den oder den zu krUmmenden Bereichen mit 
dem beim Ziehen des Rohres benutzten geraden Dorn ver-
grbLert. AnschlieEend werden die verdickten Abachnitte ge-
bogen. Wie das Biegen im einzelnen ausgef1hrt wird, insbe-
sondere wie sich elne Querschnittskontur dee Krthnmers er-
reichen 1ätt, die jener der geraden Rohrabschnitte ent-
spricht, ist in der Entgegenhaltung nicht er1utert. 

7.2 Die Idee, eine in wesentlichen konetante QuerschnittskOntUr 
ohne das bei dem bekannten Verfahren notwenaige Verformen 
des gesamten Rohres aurch die im Patentansruch angegebenen 
MaLnahmen zu erreichen, lag auch in Kenntnis der den 
ancieren Dokwnenten zu entnehmenaen Lehren und Erkenntniese 
nicht nahe. 
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7.2.1 Durch the US-A- 2 241 083 war es zwar bekannt, die Wand-
dicke von geraden Rohren nur auf einem Teil der Rohr1nge 
unter Zuhi1fenahite eines Prefrings und Anwendung von axia-
lem Druck, ci.h. durch Stauchen, zu vergrLern (vgl. Spal-
te 1, Zeilen 10 bis 17). Mit dem Ersatz des bei dem Verfah-
ren nach cler US-A- 2 258 242 vorgesehenen Ziehens des ge-
saniten Rhres durch diese in der US-A- 2 241 083 beschrie- 
bene Mafnahme war es jecloch nicht getan. Eine Anregung, 
beim Stauchen zugleich einen ovalen, nach ai.then verdickten 
Querschnitt mit in der Biegeebene des Rohres verlaufender 
Hauptachse herzusteilen und durch Verwendung einer Rohrbo-
genpatrize und -matrize zuin Biegen gleichzeitig den ver-
dickten ovalen Querschnitt zu einem dem Querschnitt der ge-
raden 1hrabschnitte entsprechenden Kreisquerschflitt zu 
verformen, war auch der zu diesen Merkmalen genannten US-A- 
2 500 813 aus den folgenden GrUnden nicht zu entnehmen. 

7.2.2 Diese patentschrift befat sich nur mit dem Herstellen von 
RohrkrUmmern mit Kreisquerschnitt. iierf1r werden zwei Lö-
sungen vorgeschlagen. Bei der einen wird ein gerades Rohr, 
dessen Durchxnesser dem Durchmesser des herzustellenden 
KrUmmers entspricht, zunchst, vorzugsweise mit elnem ge-
krUmmten kreisrunden Kern ver.nder1ichen Durchinessers, auf-

geweitet und vorgebogen. Dann wird das vorgebogene Rohr mit 
einem Biegewerkzeug, bestehend aus einer Rohrbogenpatrize 
und -matrize, in die endgUltige Krummungsachse gebogen. 
Gleichzeitig wird sein Kreisquerschnitt durch das %erkzeug 
zu einem ovalen Querschnitt mit konstanter Wanddicke wnge-

formt (Spalte 5, Zeilen 47 bis 51), der senkrecht zur Bie-
geebene einen gröeren, in der Biegeebene dagegen denselben 
Durchmesser wie der endgUltige KrUmmer hat. Sch1ief1ich 
wird durch quer zur Biegeebene wirkenden Druck dem KrUminer 
der enaglltige KreisquersChflitt gegeben. Bei der anderen 
Lösung wird statt des kreisf5rmig gekrUxnmten Kerns em 
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6 	 T 269/85 

Kern. dessen Querschnitt von cier Kreisform in eine ovale 
Form grbLerer Fläche Ubergeht, verwendet una beim Vorbiegen 
des geraden Whres durch gleichzeitiges Aufbringen eines 
Stauchdrucks (Spalte 6. Zeilen 29 biB 51. der US-A- 
2 500 813) dessen Kreisquerschnitt durch Aufweiten des 

Rohres in der Biegeebene zum ovalen Querschnitt umgeformt. 
FUr daB weitere Biegen big zur endgUltigen KrUnunung wird 
wieder ein Biegewerkzeug verwendet. Mit ibm wird zugleich 
ein in der Biegeebene wirkender Druck auf das vorgekrUmmte 

hr ausgeUbt, aurch aen der ovale in den endgUltigen 
Kreisquerschnitt UbergefUhrt wird. 

Beiclen Verfahren ist demnach gemeinsam, daL ohne Vergrbbe-
rung der ursprUnglichen Wanddicke gearbeitet wird und daft 
die ovale Zwischenform des Querschnitts erat whrend des 
Biegens erzeugt und das Biegen in zwei Schritten vorgenom-
men wira. Auch wenn ein Fachmann diese Verfahren, von denen 
auf jeden Fall das zweite wegen des zu seiner AusfUhrung 
notwenaigen gebogenen Kerns fr das Herstellen von Kr1nunern 
zwischen geraden Rohrabschnitten ungeeignet ist, in seine 
fjberlegungen, wie die der Erfindung zugrundeliegende Aufga-
be zu lösen sei, mit einbezog, so wUrden diese durch die in 

der US-A- 2 500 813 offenbarten verfahren in eine anaere 
Richtung gelenkt worden sein, als sie bei der Erfindung 

eingeschlagen 1st. 

7.3 Die im RecherchenberiCht noch genannte US-A- 2 228 301 be-
trif ft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Herstellen 
von Rohren mit konstantem Innendurchmesser una unterschied-
lichen Auendurchmessern. Mit dem Problem, zwischen geraden 
bschnitten Kr1mmer herzustellen, befa1t sie sich nicht. 

Die zum Herstellen des geraden Rohres vorgeschlagene Ver-
wenclung einer ZiebdUse und eines mit dieser zusammenwirken-

den Dorns mit verKnderlichem Querschnitt stimmt mit clem 
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Uberein, was der Fachmann insoweit der US-A- 2 258 242 ent-

ninunt. Die US-A- 2 228 301 konnte daher weder fUr sich noch 

in Verbindung mit den anderen Etgegenha1tungen dem Fach-

mann einen Weg weisen, auf dem er, ohneerfinderisch ttig. 
werden zu mUssen, zu dem Gegenstand des Anspruchs gelang-

te. 

Das Verfahren naçh diesem Anspruch ist mithin patentfähig 

(Artikel 52 und 56 EPU). 

Der Patentanspruch ist mithin gewährbar. 

Die Beschreibung unterscheidet sich von der ursprUnglichen 

Beschreibung dadurch, daB sie dem geltenden Patentanspruch 

angepal3t und daB in sie ein Abschnitt eingefUgt ist, der 

sich mit dem der Erfindung am nchsten konunenden Verfahren 

nach der US- A- 2 258 242 befaBt. Die beiden in Figur 2 der 

Zeichnung eingefUgten Bezugszeichen finden in der Beschrei-

bung des AusfUhrungsbeispiels eine StUtze. Gegen diese An-

derungen und Ergnzungen der Beschreibung bestehen deshaib 

keine Bedenken. 

02670 	 . . •1 . . . 



8 	T 269/85 

it.cheidungsforme1 

Aus diesen GrUnden wird entschiecien: 

Die angefochtene &itscheidung wird aufgehoben. 

I 
Die Sache wird an die crete Instanz mit der Auflage zurUck-

verwiesen, auf die Anmeldung ein europisches Patent mit 

folgenden Unterlagen zu erteilen: 

Patentanspruch und Beschreibung, eingegangen am 

6. Februar 1987, 

Figuren 1 una 2 der Zeichnung, eingegangen am selben Tag, 

sowie 

Figur 3 der ursprflnglichen Zeichnung. 

Der Geschàftsstellenbeamte 	Der Vorsitzende 

B A Norman 
	

C Maus 
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